
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Vernehmlassung: Änderung des Polizeigesetzes 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Schweizer 
 
Für die Einladung zur Vernehmlassung zur Teilrevision des Polizeigesetzes 
bedanken wir uns. 
  
Die SP Baselland begrüsst die Teilrevision des Polizeigesetzes, die durch die 
Motion 2024/217 «Polizistinnen und Polizisten mit 
Niederlassungsbewilligung C II» angestossen wurde. Die Motion stammt von 
der SP-Landratsfraktion; die Partei ist nach wie vor überzeugt, dass das 
Polizeikorps des Kantons Basel-Landschaft vom Potential der Anwärterinnen 
und Anwärter mit Niederlassungsbewilligung C, die neu zur 
Polizeiausbildung zugelassen werden, wird profitieren können.  
 
Mit der grösseren Anzahl an rekrutierbaren Nachwuchskräften wird sich das 
Problem des Mangels an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, das 
sich in den kommenden Jahren auch gemäss der eigenen Einschätzung der 
Polizei noch zuspitzen sollte, weiter entschärfen lassen. Zudem dürfte das 
breitere Spektrum an Anwärterinnen und Anwärter bewirken, dass sich 
vielfältigere Bevölkerungsschichten mit der Polizei als Schutzinstanz für alle 
identifizieren können. Die unterschiedlichen lebensgeschichtlichen 
Hintergründe der Polizistinnen und Polizisten können integrierend wirken. 
Die bestehenden Einstellungskriterien und Zulassungstests, gemeinsam mit 
einem sorgfältig ausgeübten Ermessen durch die Polizei selbst anlässlich der 
Aufnahme in den Polizeikorps, gewährleistet nach Ansicht der SP Baselland, 
dass eine gute Auswahl getroffen werden kann und die Qualität und 
Harmonie im Polizeikorp sichergestellt werden kann.  
 
Fazit 
Die SP Baselland unterstützt die Vorlage ohne Änderungsanträge. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
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